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Gefragt wird, ob im Steuerrecht für die erfolgreiche Beantragung einer Erlaubnis zum Brennen 
und Verarbeiten von Alkohol durch Unternehmen eine Mindesthöhe an Stammkapital erforder-
lich ist und, falls ja, welche Höhe dieses haben muss. Außerdem wird gefragt, ob bezüglich der 
Erlaubnis des Brennens von Alkohol andere spezielle Regeln insbesondere für lokale Produzen-
ten gelten und wodurch letztere gekennzeichnet sind. 

Zu Frage 1: 

Rechtliche Grundlagen für die Erlaubnis, Alkohol zu gewinnen, sind das Alkoholsteuergesetz 
(AlkStG1) und die Verordnung zur Durchführung des Alkoholsteuergesetzes (Alkoholsteuerver-
ordnung – AlkStV).2 

Alkohol darf nur in einer Verschlussbrennerei (d. h. in einem unter amtlicher Mitwirkung ver-
schlusssicher eingerichteten Teil eines Steuerlagers) gewonnen werden sowie ausnahmsweise, 
nach Genehmigung des Hauptzollamts, auch in einer Abfindungsbrennerei. In einer solchen ste-
hen die Brenngeräte während des Herstellungsprozesses nicht unter zollamtlichem Verschluss.  
Des Weiteren kann in einer Abfindungsbrennerei auch Alkohol im Lohn für Dritte, sog. Stoffbe-
sitzer, gewonnen werden.  

Wer eine Verschlussbrennerei errichten will, hat den Antrag vor Beginn der Errichtung der Bren-
nerei beim zuständigen Hauptzollamt zu stellen (§ 5 AlkStV). Die Erlaubnis wird auf Antrag un-
ter Widerrufsvorbehalt Personen erteilt, gegen deren steuerliche Zuverlässigkeit keine Bedenken 
bestehen und die, soweit sie nach dem Handelsgesetzbuch oder der Abgabenordnung dazu ver-
pflichtet sind, ordnungsmäßig kaufmännische Bücher führen und rechtzeitig Jahresabschlüsse 
aufstellen.  
Sind Anzeichen für eine Gefährdung der Steuer erkennbar, ist die Erlaubnis von einer Sicherheit 
in Höhe des Steuerwerts der Menge reinen Alkohols abhängig, die voraussichtlich im Jahres-
durchschnitt in 1,5 Monaten unvergällt in den steuerrechtlich freien Verkehr überführt wird  
(§ 5 Abs. 1 AlkStG). 

Wer eine Abfindungsbrennerei betreiben will, muss vorher beim zuständigen Hauptzollamt ei-
nen Antrag nach amtlich vorgeschriebenen Vordruck stellen und unter anderem auch Lagepläne 
beifügen. Die Erlaubnis wird Personen erteilt, die ein wirtschaftliches Bedürfnis zum Betrieb ei-
ner Abfindungsbrennerei nachweisen, gegen deren steuerliche Zuverlässigkeit keine Bedenken 
bestehen und die, soweit sie nach dem Handelsgesetzbuch oder der Abgabenordnung dazu ver-
pflichtet sind, ordnungsmäßig kaufmännische Bücher führen und rechtzeitig Jahresabschlüsse 
aufstellen.  
Ein wirtschaftliches Bedürfnis liegt vor, wenn der Antragsteller über einen landwirtschaftlichen 
Betrieb in einer bestimmten Mindestgröße verfügt und wenn bei ihm ausreichend zulässige Roh-
stoffe anfallen.  
Vor der Erteilung der Erlaubnis ist Sicherheit zu leisten, wenn Anzeichen für eine Gefährdung 
der Steuer erkennbar sind (§ 20 AlkStV). Die Höhe der Sicherheitsleistung wird unter Berück-
sichtigung des § 5 Abs. 1 AlkStG festgelegt. Die Gewinnung von Alkohol und dessen Reinigung 

                                     

1 AlkStG - Alkoholsteuergesetz 2 (gesetze-im-internet.de), abgerufen am 10. Dezember 2021. 

2 AlkStV.pdf (gesetze-im-internet.de), abgerufen am 10. Dezember 2021. 

https://www.gesetze-im-internet.de/alkstg/BJNR165100013.html
https://www.gesetze-im-internet.de/alkstv/AlkStV.pdf
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in einer Abfindungsbrennerei bedürfen jeweils einer Genehmigung. Sie ist durch den Abfin-
dungsbrenner beim Hauptzollamt rechtzeitig vorher zu beantragen (§ 10 AlkStG). 

Zu den Fragen 3 und 4: 

Die Jahreserzeugung in einer Abfindungsbrennerei darf 3 Hektoliter reinen Alkohol (hl A) pro 
Kalenderjahr nicht überschreiten. Der gewonnene Alkohol wird pauschal aus der Menge der Roh-
stoffe, die zur Alkoholgewinnung eingesetzt wird, und aus einem festgelegten amtlichen Ausbeu-
tesatz ermittelt. 
Der Alkohol darf ausschließlich aus Obst (einschließlich Obstmost und Obsttrester), Beeren, 
Wein (einschließlich Weinhefe und Weintrester), Wurzeln einschließlich deren Knollen, Topi-
nambur, Getreide, Bier, Kartoffeln oder den jeweiligen Rückständen davon gewonnen und gerei-
nigt werden. 

Stoffbesitzer sind natürliche Personen, die kein eigenes Brenngerät besitzen, Alkohol ausschließ-
lich aus den selbst gewonnenen Rohstoffen Obst (einschließlich Obstmost und Obsttrester), Bee-
ren, Wein (einschließlich Weinhefe und Weintrester), Wurzeln einschließlich deren Knollen, To-
pinambur oder den jeweiligen Rückständen davon gewinnen und den gewonnenen Alkohol an-
schließend reinigen dürfen (§ 11 AlkStG).  
Die Jahreserzeugung darf 0,5 hl A pro Kalenderjahr nicht überschreiten.  
Auch diese sog. Lohnbrennerei durch Stoffbesitzer muss rechtzeitig vorher beim zuständigen 
Hauptzollamt beantragt werden. 

Im Steuerrecht ist für die erfolgreiche Beantragung einer Erlaubnis zum Brennen und Verarbeiten 
von Alkohol durch Unternehmen keine Mindesthöhe an Stammkapital genannt, jedoch kann das 
Erbringen einer Sicherheitsleistung vorgeschrieben werden.  

*** 


